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Bezeichnung 

 
Straßenbenennung Akazienplatz im Stadtteil Rothensee 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 

 

Der Oberbürgermeister 05.10.2021 
Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

21.10.2021 

Stadtrat 04.11.2021 

 
 
Zu dem in der Stadtratssitzung am 09.09.2021 gestellten Antrag A0165/21 
 
„Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Im Stadtteil Rothensee soll der Platz an der Kirche, welcher eingerahmt ist von Akazien-, Turm- 
und Krugstraße, in Akazienplatz benannt werden. 
Wir bitten um Überweisung in den Ausschuss KRB“ 
  
 
nimmt die Stadtverwaltung wie folgt Stellung. 
 
 
Straßen- und Platzbenennungen dienen als ordnungsrechtliche Maßnahme in erster Linie der 
Gliederung des Stadtgebietes um diese mittels einer Adressierung der einzelnen Grundstücke 
insbesondere in Gefahrensituationen sicherzustellen.  
Darüber hinaus bieten die Straßen- und Platzbenennungen eine Möglichkeit der besonderen 
Kennzeichnung von Örtlichkeiten oder Würdigung von Personen.  
Im vorliegenden Fall ist eine Benennung unter dem ordnungsrechtlichen Gesichtspunkt 
notwendiger Adressierung nicht erforderlich. 
Die gewünschte Benennung zur besonderen Hervorhebung des prägenden Baumbestandes 
und Kennzeichnung einer Zentralfläche ist damit ein mögliches und umsetzbares Mittel einer 
positiven örtlichen Identifikation im und mit dem Stadtteil Rothensee. 
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